
Der Austritt ist der Beitragskasse (s. Postanschrift unten) schriftlich mitzuteilen. Er ist nur mit einmonatiger  
Kündigung zum Halbjahresende zulässig (30.6. oder 31.12.).
Die Einzugsermächtigung wird, bei ordnungsgemäßer und fristgemäßer schriftlicher Austrittserklärung an die SVB-Geschäfts-
stelle, automatisch gelöscht. Eine schriftliche Bestätigung durch die SVB erfolgt nicht. Die Änderung der Bankverbindung oder 
Kontonummer sind der Beitragskasse (SVB-Geschäftsstelle) unmittelbar mitzuteilen, um Fehleinzüge zu verhindern. Hauskassie-
rung ist nicht möglich. Beitragseinzug für Jugendliche und Studierende nur halb- bzw. ganzjährig.

Mitgliedsbeiträge der SVB seit dem 01.07.2008:	 monatlich
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr in der Eltern-Kind-Gruppe	 EUR   2,50
Kinder bis 11 Jahre	 EUR 24,00
Jugendliche von 12-17 Jahre	 EUR   4,50
Erwachsene ab 18 Jahre	 EUR   7,50
Rentner/Erwerbslose auf Antrag und mit Nachweis	 EUR   5,00
Familien (Erwachsene und Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre)	 EUR 15,50
Erwachsene 18 – 27 Jahre, die Schüler, Studenten, Wehr- oder  
Ersatzdienstleistende sind, auf Antrag und mit jährlichem Nachweis	 EUR   5,00
Aufnahmegebühr (= ein Monatsbeitrag; wird mit der ersten Lastschrift eingezogen)
Die Ausübung bestimmter Sportarten oder die Benutzung bestimmter Sportanlagen können durch Entrichtung  
zusätzlicher Beiträge und Gebühren gebunden werden.
– Badminton	 + EUR 2,00 pro Monat
– Basketball	 Für aktive Spielerinnen und Spieler, die auf WBV Ebene spielen, EUR 35,00. 
		  Für Spielerinnen und Spieler, die auf Kreisebene spielen, EUR 20,00 pro Halbjahr.
–	Eissport	 + EUR 4,00 pro Monat
–	Fußball	 + EUR 2,50 pro Monat (Kinder und Jugendliche); EUR 3,50 (Erwachsene)
–	Gesund + Fit	 + EUR 18,00 pro Halbjahr bei Teilnahme an einem Kurs
		  + EUR 24,00 pro Halbjahr bei Teilnahme an zwei oder mehreren Kursen
–	Handball	 + EUR 1,50 pro Monat (Schüler und Studenten); EUR 3,00 (Erwachsene)
–	Judo	 + EUR 2,00 pro Monat
–	Leichtathletik	 + EUR 2,00 pro Monat
–	Schwimmen	 + EUR 3,00 pro Monat
–	Schießen	 + EUR 1,00 pro Monat
–	Tischtennis	 + EUR 3,50 pro Monat
–	Trampolinturnen	 + EUR 2,00 pro Monat 
–	Volleyball	 + EUR 1,00 pro Monat (Schüler); EUR 2,00 (Erwachsene)

Girokonto der Beitragskasse der SVB: 50 010 644, Sparkasse Bielefeld (BLZ 480 501 61)
Postanschrift: Sportvereinigung Brackwede e.V., Postfach 14 08 72, 33628 Bielefeld, Fax (05 21) 43 23 62

Geschäftsstelle: Sportvereinigung Brackwede e.V., Cheruskerstraße 1, 33647 Bielefeld, Tel. (05 21) 44 63 32
	 eMail-Adresse: svbev@t-online.de	 Internet: www.sv-brackwede.de

Eingegangen                         Statistik     Zahlungs-Nr.

(nur für Beitragskasse)

S p o rtvereinigung              B rackwede         e. V.

Aufnahme-/Änderungs-Antrag                                                                                                          

Wohnort (PLZ):   Straße:   Nr.: 

Tel.:   geb. am:   Sportart: 

Schüler(in)/Student(in) voraussichtlich bis  Tag der Anmeldung: 

Rentner(in):    (Bitte Nachweis beifügen/vorlegen)    E-Mail:

Beitragszahlung erfolgt:     viertel-,     halb-,     ganzjährig 

Bereits gemeldete Familienangehörige: 

Unterschrift: 

Wie wurden Sie auf die SVB aufmerksam (Zeitung, Internet etc.)?: 

Beitragszahlung
erfolgt ausnahmslos durch Bank- bzw. Sparkasseneinzug. Dazu erteilt das Mitglied – bei Jugendli-
chen der Erziehungsberechtigte – der Beitragskasse der SVB hiermit die Ermächtigung, die fälligen 
Quartals-, Halbjahres- bzw Jahresbeiträge (siehe oben) zu Lasten des

Girokontos Nr.  bei der 

BLZ  mittels Lastschrift einzuziehen.

Name des Kontoinhabers:  
  
Unterschrift des Kontoinhabers: 

von  	Frau
	 Herrn Vor- und Zuname

(Kinder- und Jugendbeitrag
nur halb- oder ganzjährig)

(bei Minderjährigen Unterschrift d. Eltern oder Erziehungsberechtigten)

„Bei Minderjährigen und sonstigen nicht vollgeschäftsfähigen Personen übernimmt der gesetzliche Vertreter durch seine Unterschrift die Mithaft für 
die nach der Vereinssatzung in der jeweils gültigen Fassung anfallenden Mitgliedsbeiträge (Schuldmitübernahme). Die Mithaft endet mit der vollen 
Geschäftsfähigkeit der angemeldeten Personen, bei Minderjährigen in der Regel mit der Volljährigkeit.“

(Bitte nur oberen Teil abgeben, unterer Teil ist Ihr Beleg!)

✂

Abteilungs-Stempel:

Aufgenommen durch:

Anmeldegebühr
(= ein Monats-Beitrag)

Ersteinzug:

Abt.-Beitrag

Erstbeitrag
für  Monate 
(nur für Beitragskasse)

EUR 

EUR 

EUR 

(nur mit Nachweis)

EUR 

@


